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+++newsletter+++ 
 

Termine Mai 2014 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.5.2014 15.5.2014 9.5.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.5.2014 15.5.2014 9.5.2014 
Gewerbesteuer 15.5.2014 19.5.2014 12.5.2014 
Grundsteuer 15.5.2014 19.5.2014 12.5.2014 
Sozialversicherung5 27.5.2014 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
23.5.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Termine Juni 2014 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.6.2014 13.6.2014 6.6.2014 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2014 13.6.2014 6.6.2014 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.6.2014 13.6.2014 6.6.2014 

Umsatzsteuer4 10.6.2014 13.6.2014 6.6.2014 
Sozialversicherung5 26.6.2014 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.6.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Steuerzahlungen: Längere Vorlaufzeiten für SEPA-Lastschriften 
Die Finanzverwaltung macht darauf aufmerksam, dass es aufgrund der längeren Vorlaufzeiten für SEPA-
Lastschriften zu höheren Belastungen auf dem Bankkonto der Steuerbürger kommen kann, obwohl 
Anträge fristgerecht vor dem Fälligkeitstag gestellt und bearbeitet worden sind. Dies kann unangenehme 
Folgen haben. 
Beispiel 1: Gegen einen Einkommensteuerbescheid ist fristgerecht Einspruch eingelegt und für 100.000 € 
Aussetzung der Vollziehung zwei Tage vor dem Fälligkeitstermin gewährt worden. Wegen der 



 

 

Vorlaufzeiten für SEPA-Lastschriften bucht das Finanzamt den vollen Betrag ab. Die Korrektur erfolgt dann 
später durch das Finanzamt. 
Beispiel 2: Mit der Abgabe der zusammenfassenden Meldung am 25. eines Monats wird versehentlich 
eine Umsatzsteuervoranmeldung mit 150.000 € Zahllast abgegeben. Die endgültige Voranmeldung wird 
am 6. des Folgemonats übertragen. Das Guthaben beträgt aufgrund Anschaffung einer Maschine 
50.000 €. Das Finanzamt wird die 150.000 € einziehen. 
Weitere Folgen hat dieses Verfahren auch auf Anträge auf Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung 
und Herabsetzung von Vorauszahlungen. Hierfür werden nach Vorgaben der Finanzverwaltung zehn 
Arbeitstage Vorlauf benötigt, um Lastschriften aufzuhalten. 
Hinweis: Diese Vorgehensweise ist für den pünktlichen Steuerzahler unbefriedigend. In krassen Fällen 
kann es zu Belastungen führen, die zur Überziehung der Konten führen und (ggf. nicht abzugsfähige) 
Zinsen fällig werden, zumal die Finanzverwaltung für Rücküberweisungen auch mehrere Tage benötigt. In 
Fällen großer Abweichungen wird der Steuerzahler in Abstimmung mit dem Kreditinstitut die Lastschrift 
zurückgehen lassen und die Zahlung des korrekten Betrags selbst vornehmen müssen. 
(Quelle: Oberfinanzdirektion Koblenz) 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2011: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 
1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 
1.1. bis 30.6.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 

Rückzahlung einer Lebensversicherung an den Versicherungsnehmer ist 
nicht erbschaftsteuerbar 
Ein Ehemann hatte für seine Ehefrau bei einer Lebensversicherungsgesellschaft einen 
Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen. Die Beitragszahlungen erfolgten nicht laufend, sondern als 
Einmalzahlung i. H. v. 150.000 € bei Abschluss des Vertrags. Nach den Vertragsbedingungen war eine 
lebenslange Rentenzahlung vorgesehen. Sollte die bezugsberechtigte Ehefrau versterben, bevor die 
Rentenzahlungen die eingezahlte Versicherungsprämie erreichten, war der Differenzbetrag zwischen den 
bis zum Tod gezahlten Renten und der eingezahlten Versicherungsprämie an den überlebenden Ehemann 
zurückzuzahlen. 



 

 

Die Ehefrau verstarb. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Versicherungsgesellschaft Renten i. H. v. 
insgesamt 30.000 € ausgezahlt. Deshalb erfolgte eine vertragsgemäße Rückzahlung an den Ehemann 
i. H. v. 120.000 €. Das Finanzamt hielt den Betrag für erbschaftsteuerpflichtig. 
Dieser Auffassung folgte der Bundesfinanzhof nicht. Die von der Versicherungsgesellschaft 
vereinbarungsgemäß an den überlebenden Ehemann vorgenommene Rückerstattung unterliegt nicht der 
Erbschaftsteuer. Entscheidend war, dass der bezugsberechtigte Ehemann die Versicherungsbeiträge 
gezahlt hatte. 

Beratervertrag zwischen nahen Angehörigen 
Schließt ein unternehmerisch tätiger Vater z. B. mit seinem als Rechtsanwalt tätigen Kind einen 
Beratervertrag, ist die tatsächliche Vertragsdurchführung vor allem auf Erfüllung der Hauptpflichten zu 
würdigen. Dabei ist es wichtig, dass das Kind nicht nur die vertraglich vereinbarte Vergütung bezieht, 
sondern auch die vertragliche Leistung erbringt. Wird die geschuldete Leistung nicht erbracht, spricht dies 
gegen eine steuerliche Anerkennung. Dagegen sind nicht fremdübliche Nebenbestimmungen im Vertrag 
(wie die Gestellung eines PKW für Dienstreisen) kein Indiz für die Nichtabzugsfähigkeit der 
Aufwendungen, wenn die vertraglichen Vereinbarungen tatsächlich durchgeführt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Erben steht ein Sonderausgabenabzug für nachgezahlte Kirchensteuer zu 
Muss ein Erbe auf Grund eines ihm gegenüber ergangenen Einkommensteuerbescheids für den 
verstorbenen Erblasser Kirchensteuer nachzahlen, kann er diesen Betrag in seiner 
Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben geltend machen. So entschied das Hessische 
Finanzgericht. 
Im Urteilsfall übte ein Erbe ein Besteuerungswahlrecht abweichend vom Erblasser aus. Der gegenüber 
dem Erben ergangene Änderungsbescheid für den verstorbenen Vater ergab eine 
Kirchensteuernachforderung. Das Finanzgericht begründet seine Entscheidung wie folgt: 
· Das Vermögen des Erblassers sei im Zeitpunkt des Todes des Erblassers sofort Vermögen des Erben 

geworden, sodass die Kirchensteuer aus dem Vermögen des Erben gezahlt worden sei. Deshalb sei 
der Erbe durch die Zahlung auch wirtschaftlich belastet. 

· Die nachzuzahlende Kirchensteuer sei nicht bereits mit dem Erbfall entstanden, sondern beruhe auf 
dem ausgeübten Besteuerungswahlrecht des Erben, also auf einer eigenen Entscheidung des Erben. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

EU-Geldbußen ohne Anteile für Vorteilsabschöpfung steuerlich nicht 
abzugsfähig 
Gezahlte Geldbußen wegen Gesetzesverstößen sind steuerlich nicht abzugsfähig. Soweit aber 
wirtschaftliche Vorteile abgeschöpft werden, die sich aus den Gesetzesverstößen ergeben haben, können 
diese Zahlungen berücksichtigt werden. 
Der Bundesfinanzhof hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem gegen ein deutsches Unternehmen 
durch die Kommission der Europäischen Union wegen Beteiligung an einem Kartell eine Geldbuße 
festgesetzt worden war. Im konkreten Fall diente sie nach Auskunft der Kommission lediglich der 
Abschreckung und nicht der Abschöpfung der wirtschaftlichen Vorteile. Deshalb war sie nicht als 
Betriebsausgabe abzugsfähig. 

Ist die Versteuerung der an ausländische Mitunternehmer gezahlten 
Vergütungen verfassungswidrig? 
Erhält ein inländischer Mitunternehmer von seiner Gesellschaft Zinsen für ein Darlehen, dürfen diese 
Sondervergütungen den Gewinn der Gesellschaft nicht mindern. Sie gelten als Teil des 
Unternehmensgewinns und unterliegen somit auch der Gewerbesteuer. Das gilt nach bisheriger 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nicht für ausländische Mitunternehmer, die keine Betriebsstätte im 
Inland haben. 
Der Gesetzgeber hat versucht, diese ihm nicht genehmen Urteile durch eine rückwirkende 
Gesetzesänderung zu unterbinden. Nach den neuen Vorschriften sind die gezahlten Vergütungen als Teil 
des Unternehmensgewinns wie bei inländischen Mitunternehmern zu versteuern. Dies kann für den 
ausländischen Mitunternehmer zu einer Doppelbesteuerung der Sondervergütungen führen, weil er sie in 
seinem Heimatland ebenfalls zu versteuern hat. 
Der Bundesfinanzhof hat erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Vorschriften, weil sie 
gegen Völkervertragsrecht verstoßen. Weil die Gesetzesänderung außerdem noch rückwirkend in Kraft 



 

 

gesetzt worden war, sieht das Gericht hier eine verfassungswidrige Rückwirkung. Über die 
verfassungsmäßigen Fragen zu dem Themenkomplex muss jetzt das Bundesverfassungsgericht 
entscheiden. 
Hinweis: Steuerbescheide, in denen Sondervergütungen eines ausländischen Mitunternehmers der 
Inlandsbesteuerung unterworfen werden, sollten bis zur Klärung dieser Frage mit dem Einspruch 
angefochten werden. 

Pauschalsteuer für betrieblich veranlasste Zuwendungen 
Für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten, betrieblich veranlassten Zuwendungen ist unter 
bestimmten Voraussetzungen eine einheitliche Pauschalsteuer möglich. Solche Zuwendungen müssen 
zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, sie dürfen nicht in Geld 
bestehen und sie müssen durch einen Betrieb des Zuwendenden veranlasst sein. 
In einer hierzu ergangenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs ging es um den Vorstandsvorsitzenden 
einer Aktiengesellschaft, der auf eigene Kosten anlässlich des Jubiläums der Gesellschaft eine Feier 
veranstaltet hatte. An dieser Feier nahmen sowohl Mitarbeiter als auch Kunden und Geschäftsfreunde der 
Gesellschaft teil. Nach Auffassung des Gerichts greift in einem solchen Fall die Pauschalierungsvorschrift 
nicht, weil das Tatbestandsmerkmal „betrieblich veranlasst“ nicht erfüllt ist. Der Vorstandsvorsitzende 
selbst unterhält keinen eigenen Betrieb. 

Photovoltaikanlage: Gebäudekosten als gemischte Aufwendungen 
Bei der Installation von Photovoltaikanlagen auf bereits bestehenden Gebäuden sind oft auch 
umfangreiche Dachsanierungen vorzunehmen. Der Bundesfinanzhof hatte 2011 mit mehreren Urteilen 
entschieden, dass für Zwecke des umsatzsteuerlichen Vorsteuerabzugs Aufwendungen für die Errichtung 
von Gebäuden anteilig dem Betrieb einer auf diesem Gebäude installierten Photovoltaikanlage 
zugerechnet werden können. Jetzt war zu klären, ob die Sanierungskosten zumindest anteilig als 
Betriebsausgaben für den Gewerbebetrieb Photovoltaikanlage geltend gemacht werden können. 
Ein Ehemann hatte auf dem Dach zweier Hallen jeweils eine Photovoltaikanlage installiert und den 
erzeugten Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Die Einspeisevergütungen hatte er als gewerbliche 
Einkünfte erfasst. Die Hallen selbst hatte er zu einem geringen Mietzins an seine Ehefrau überlassen, die 
darin eine Pferdepension und eine Mutterkuhherde betrieb. Wegen fehlender 
Überschusserzielungsabsicht erkannte das Finanzamt die Vermietung der beiden Hallen nicht an. Es 
berücksichtigte die Hallenkosten weder als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung noch (anteilig) als Betriebsausgaben bei der Ermittlung der gewerblichen Einkünfte aus dem 
Betrieb der Photovoltaikanlage. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese rechtliche Behandlung. Die Photovoltaikanlagen und die Hallen sind 
jeweils eigenständige Wirtschaftsgüter und gehören nicht (auch nicht teilweise) zum Betriebsvermögen 
des Betriebs Stromerzeugung. Die Benutzung der Hallen als Fundament für die Solaranlagen kann auch 
nicht dazu führen, dass ein Teil der Hallenkosten bei der Ermittlung der gewerblichen Einkünfte als sog. 
Aufwandseinlage berücksichtigt wird. Denn die Aufwendungen lassen sich nicht nachvollziehbar zwischen 
der privaten Hallennutzung und der gewerblichen Hallen(dach)nutzung aufteilen. 
Hinweis: Das Finanzgericht München ist der Auffassung, die Dachkonstruktion gehöre grundsätzlich nicht 
zur Photovoltaikanlage, sondern zum Gebäude, auf dem sie montiert ist. Werden aus statischen Gründen 
Sparren zur Verstärkung der Dachfläche angebracht, sollen diese durch den Aufbau der 
Betriebsvorrichtung „Photovoltaikanlage" veranlassten Aufwendungen in vollem Umfang abzugsfähig sein. 
Hierzu muss die Entscheidung des Bundesfinanzhofs abgewartet werden. Im Hinblick auf das anhängige 
Verfahren sollten vergleichbare Fälle offen gehalten werden. 

Steuererstattungszinsen in allen offenen Fällen steuerpflichtig 
Der Bundesfinanzhof hatte 2010 entschieden, dass vom Finanzamt gezahlte Erstattungszinsen auf 
Einkommensteuern nicht zu versteuern sind. Daraufhin hatte der Gesetzgeber am 14.12.2010 reagiert und 
die Steuerpflicht gesetzlich eindeutig geregelt. Die neue Vorschrift sollte in allen offenen Fällen, also auch 
rückwirkend angewendet werden. 
Der 8. Senat des Bundesfinanzhofs sieht in der rückwirkenden Anwendung keinen Verfassungsverstoß. 
Außerdem hat er entschieden, dass für mehrere Jahre gezahlte Erstattungszinsen keine 
außerordentlichen Einkünfte sind, die begünstigt zu versteuern wären. 



 

 

Zinsen auf nachträgliche Anschaffungskosten einer aufgegebenen GmbH-
Beteiligung als Werbungskosten 
Ab dem Veranlagungszeitraum 1999 sind nachträgliche Schuldzinsen aus der Fremdfinanzierung von 
Anschaffungskosten einer wesentlichen Beteiligung als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen abzugsfähig. 
Das gilt auch für Schuldzinsen einer vor dem Veranlagungszeitraum 1999 veräußerten oder 
aufgegebenen wesentlichen Beteiligung. Voraussetzung ist allerdings, dass die Darlehen, für die Zinsen 
geltend gemacht werden, nicht durch den Veräußerungserlös oder die Verwertung zurückbehaltener 
Wirtschaftsgüter beglichen werden konnten. Das erstmals ab 2002 anzuwendende Halb- bzw. 
Teilabzugsverbot für Werbungskosten bei solchen Einkünften aus Kapitalvermögen kommt hier nicht zum 
Tragen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Besitzstörung durch Anbringen eines Vermietungsplakats an einer 
Schaufensterscheibe 
Ein Vermieter stört den Besitz des Mieters, wenn er gegen dessen Willen an der Schaufensterscheibe des 
Geschäfts ein großflächiges Vermietungsplakat anbringt. Diese Entscheidung hat das Amtsgericht 
Brandenburg getroffen. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall hatte der Vermieter nach Kündigung des Vertrags durch den 
Mieter ein großflächiges Plakat im Schaufenster des Gewerbebetriebs angebracht. Der Mietvertrag sah 
insoweit auch die Anbringung eines Vermietungsplakats während der Kündigungszeit vor. Gleichwohl 
wandte sich der Mieter wegen der Größe des Plakats hiergegen. Er begründete seine Meinung damit, 
dass bei Passanten und Kunden der Eindruck erweckt würde, das Geschäft sei bereits geschlossen und 
das Objekt stehe leer. 
Nach Auffassung des Gerichts steht dem Mieter ein Anspruch auf Beseitigung des Plakats zu. Die 
Regelung des Mietvertrags, ein solches Plakat anbringen zu dürfen, sei bedeutungslos. Entscheidend sei 
allein, dass sich der Mieter im Besitz der Räume befinde. Dem Vermieter sei es deshalb nicht gestattet, 
gegen den ausdrücklichen Willen des Mieters die Schaufensterscheibe der Gewerberäume zu benutzen 
und den Mieter dadurch in seinem Besitz zu stören. Die Scheibe stehe ausschließlich dem Mieter zur 
alleinigen Nutzung zu, um dort z. B. Ware für vorbeikommende Kunden auszustellen. Zudem habe ein 
großflächiges Vermietungsplakat ohne Hinweis auf den Zeitpunkt der Neuvermietung 
geschäftsschädigende Wirkung. 

Mieter hat Anspruch auf Sonnenschutz 
Ein wirksamer Sonnenschutz gehört zur normalen Ausstattung von Gebäuden. Das hat das Amtsgericht 
München festgestellt. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall hatte der Vermieter dem Mieter das Anbringen einer Markise zur 
Beschattung des Balkons mit der Begründung verwehrt, dass der Balkon komplett überdacht und eine 
zusätzliche Beschattung durch einen Sonnenschirm möglich sei. Zudem würde das Anbringen einer 
Markise zu einem uneinheitlichen Erscheinungsbild des Hauses führen. 
Das sah der Richter anders. Der Schutz vor Sonne gehöre als sozialübliches Verhalten zum 
Wohngebrauch des Mieters. Ein solcher Schutz könne durch das Aufstellen eines Sonnenschirms nicht 
erreicht werden. Zwar stelle die Anbringung einer Markise eine bauliche Veränderung dar, die der 
Genehmigung des Vermieters bedürfe. Es stehe jedoch nicht in dessen freiem Ermessen, eine solche 
Genehmigung zu verweigern. Markisen würden üblicherweise an Balkonen angebracht und in der Regel 
nicht als optische Beeinträchtigung wahrgenommen. 

Verwalter haftet bei unterlassener Bonitätsprüfung von Mietinteressenten 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat festgestellt, dass der Verwalter von Mietwohnungen grundsätzlich 
vor Abschluss des Mietvertrags zur Bonitätsprüfung des neuen Mieters verpflichtet ist. 
Nach Auffassung des Gerichts ist die Auswahl des „richtigen“ Mieters für den Wert einer Immobilie von 
entscheidender Bedeutung. Dieser wird wesentlich auch von der Nachhaltigkeit der Miete beeinflusst, die 
ihrerseits an der Laufzeit des Mietvertrags und insbesondere der Bonität des Mieters gemessen wird. 
Für die Bonitätsprüfung genügt jedoch nicht die Einholung einer Selbstauskunft des Mietinteressenten. 
Vielmehr verlangt das Gericht eine Schufa-Auskunft oder die Vorlage von Unterlagen des Steuerberaters. 
In dem entschiedenen Fall verneinte das Gericht jedoch eine Haftung des Verwalters, da der Vermieter in 
Unkenntnis davon, dass die Bonität des Mietinteressenten nicht ausreichend geprüft war, dem Abschluss 
des Mietvertrags zugestimmt hatte. 



 

 

Kein voller Vorsteuerabzug bei Leistungserbringung auch gegenüber dem 
nichtunternehmerischen Ehegatten 
Pachten Eheleute Räume zum Betrieb eines nur vom Ehemann allein geführten Unternehmens, sind die 
Eheleute Leistungsempfänger, wenn sie nicht gemeinsam (z. B. als GbR) unternehmerisch tätig sind. Dies 
führt dazu, dass dem Ehemann als alleinigem Unternehmer der Vorsteuerabzug nur zur Hälfte zusteht. 
Im Urteilsfall betrieb der Ehemann einen Kfz-Handel. Die Ehefrau war nicht unternehmerisch tätig. Der 
Pachtvertrag war von den Eheleuten abgeschlossen worden. Auch alle Rechnungen wiesen die Eheleute 
als Leistungsempfänger aus. 
Das Finanzgericht Düsseldorf ordnete die Leistungsbezüge den Eheleuten zu gleichen Teilen zu, obwohl 
der Ehemann die Räume alleine für sein Unternehmen nutzte und er auch die Pacht alleine gezahlt hatte. 
Eine Personenmehrheit könne nur dann Leistungsempfänger sein, wenn sie selbst unternehmerisch tätig 
sei. 
Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

Sicherungseinbehalt wegen Gewährleistungsansprüchen im 
Bauhandwerk berechtigt Unternehmer zur Umsatzsteuerberichtigung 
Die Umsatzsteuer entsteht im Regelfall mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung 
durch den Unternehmer ausgeführt worden ist (sog. Sollbesteuerung). Ist das Entgelt für die Leistung 
uneinbringlich, kann der Unternehmer die Umsatzsteuer in dem Voranmeldungszeitraum berichtigen, in 
dem das Entgelt uneinbringlich wird. Er soll im Ergebnis nur die Umsatzsteuer an das Finanzamt 
bezahlen, die er auch tatsächlich von seinem Abnehmer erhält. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass das Entgelt auch dann uneinbringlich ist, soweit der 
Unternehmer seinen Entgeltanspruch auf Grund eines vertraglichen Einbehalts zur Absicherung von 
Gewährleistungsansprüchen „auf absehbare Zeit“ rechtlich oder tatsächlich nicht realisieren kann. Bei 
einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahren sei erst recht von einer Uneinbringlichkeit im Zeitpunkt der 
Leistungserbringung auszugehen. In diesem Fall ist der Unternehmer bereits für den 
Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung zur Steuerberichtigung berechtigt. 
Hinweis: Unternehmer müssen die Umsatzsteuer in diesen Fällen nicht mehr zu Gunsten der Staatskasse 
vorfinanzieren. 

Verhältnis von allgemeinem Besteuerungsverfahren und Vorsteuer-
Vergütungsverfahren 
Ein im Ausland ansässiges Transportunternehmen erbrachte im Jahr 2002 nur Umsätze, für die die 
inländischen Leistungsempfänger die Steuer schuldeten. Allerdings erteilten diese Gutschriften mit 
gesondertem Umsatzsteuerausweis an das Transportunternehmen. Den Antrag auf Vorsteuervergütung 
im Folgejahr nahm das Unternehmen zurück, nachdem das Bundeszentralamt für Steuern wegen des 
Steuerausweises in den Gutschriften auf das allgemeine Besteuerungsverfahren verwies. Nach 
Einreichung der Umsatzsteuerjahreserklärung vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass das 
Transportunternehmen Umsatzsteuer aufgrund des falschen Umsatzsteuerausweises schulde. Die 
Erstattung der Vorsteuer müsse allerdings im Vorsteuer-Vergütungsverfahren erfolgen. Das 
Transportunternehmen wehrte sich erfolgreich. Es war berechtigt und verpflichtet, alle im Kalenderjahr 
2002 abziehbaren Vorsteuerbeträge in seiner Steuererklärung geltend zu machen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Elternunterhalt trotz einseitigem Kontaktabbruch des Vaters gegenüber 
seinem volljährigen Sohn 
Ein vom Unterhaltsberechtigten ausgehender einseitiger Kontaktabbruch gegenüber seinem volljährigen 
Sohn reicht für eine Verwirkung seines Anspruchs auf Elternunterhalt allein regelmäßig nicht aus. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Nach Auffassung des Gerichts stellt ein vom 
unterhaltsberechtigten Elternteil ausgehender Kontaktabbruch wegen der darin liegenden Verletzung der 
Pflicht zu Beistand und Rücksicht zwar regelmäßig eine Verfehlung dar. Sie führt aber nur bei Vorliegen 
weiterer Umstände, die das Verhalten des Unterhaltsberechtigten auch als schwere Verfehlung erscheinen 
lassen, zur Verwirkung des Elternunterhalts. 
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte der Vater sich in den ersten 18 Lebensjahren 
seines Sohnes – also gerade in der Lebensphase, in der regelmäßig eine besonders intensive elterliche 
Fürsorge erforderlich ist – um diesen gekümmert und damit seinen Elternpflichten im Wesentlichen 
genügt. Auch die Nichtberücksichtigung seines Sohnes in seinem Testament stellte keine Verfehlung dar, 
weil der Vater insoweit lediglich von seinem Recht auf Testierfreiheit Gebrauch gemacht hat. 



 

 

Installationstermin werktags „8 – 16 Uhr“ durch einen 
Telekommunikationsanbieter nicht zumutbar 
Den Kunden eines Telekommunikationsanbieters trifft nach Vertragsabschluss die Nebenpflicht, dem 
Anbieter die zeitnahe Freischaltung des Anschlusses faktisch zu ermöglichen. Insbesondere muss der 
Kunde dafür Sorge tragen, dass einem Techniker soweit erforderlich der Zutritt zu der Anschlussstelle 
bzw. den Verteilerkästen im oder am Hause gewährt wird. 
Der Anschlusstermin ist zwischen den Beteiligten zu vereinbaren. Bemüht sich der Anbieter um 
schnellstmögliche Bereitstellung und verweigert der Kunde ernsthaft und endgültig seine Kooperation, 
indem er rechtzeitig mitgeteilte und ausreichend präzise Technikertermine wiederholt unentschuldigt 
verstreichen lässt, kann der Anbieter den Vertrag außerordentlich kündigen und Schadensersatz geltend 
machen. 
Allerdings sind werktags „8 – 16 Uhr“ angebotene Installationstermine nicht geeignet, einen 
Annahmeverzug des Kunden zu begründen. So ist es beispielsweise einem Arbeitnehmer nicht 
zuzumuten, einen ganzen Arbeits- bzw. Urlaubstag zu opfern, um ggf. nach 8-stündiger Wartezeit einem 
Techniker den regelmäßig nur Minuten andauernden Ortstermin zu ermöglichen. 
(Quelle: Urteil des Amtsgerichts Bremen) 

Reiserücktrittsversicherung bei Zahlung mit Kreditkarte 
Steht in den Versicherungsbedingungen einer Reiserücktrittsversicherung, dass diese nur eintritt, wenn 
der Reisepreis mit einer Kreditkarte bezahlt wird, ist damit der gesamte Reisepreis gemeint. Wird eine 
Anzahlung des Reisepreises mittels Überweisung geleistet, tritt die Reiserücktrittsversicherung nicht in 
Kraft. Mit dieser Begründung hat das Amtsgericht München die Klage eines Kreditkartenbesitzers gegen 
eine Versicherung auf Ersatz von Stornokosten abgewiesen. 
Nach der Entscheidung des Gerichts ist eine solche Versicherungsbedingung weder überraschend noch 
benachteiligt sie den Reisenden unangemessen. Es liege auf der Hand, dass Zusatzleistungen, die eine 
Kreditkarte biete, nur dann in Anspruch genommen werden können, wenn die Kreditkarte auch als 
Zahlungsmittel verwendet werde. Es bestehe auch ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse daran, dass 
der gesamte Reisepreis mit der Kreditkarte bezahlt werde, weil hierbei auch Kreditkartengebühren 
zugunsten des Kreditkartenunternehmens anfielen, deren Höhe sich regelmäßig nach der Höhe der 
Zahlung mit der Kreditkarte richte. 

Zur Haftung für illegales Filesharing volljähriger Familienangehöriger 
Der Inhaber eines Internetanschlusses haftet nicht für das Verhalten eines volljährigen 
Familienangehörigen, wenn er keine Anhaltspunkte dafür hatte, dass dieser den Internetanschluss für 
illegales Filesharing missbraucht. 
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Nach Auffassung des Gerichts ist bei der Überlassung eines 
Internetanschlusses an volljährige Familienangehörige zu berücksichtigen, dass die Überlassung durch 
den Anschlussinhaber auf familiärer Verbundenheit beruht und Volljährige für ihre Handlungen selbst 
verantwortlich sind. Im Hinblick auf das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Familienangehörigen 
und die Eigenverantwortung von Volljährigen darf der Anschlussinhaber einem volljährigen 
Familienangehörigen seinen Internetanschluss überlassen, ohne diesen belehren oder überwachen zu 
müssen. Erst wenn der Anschlussinhaber zum Beispiel aufgrund einer Abmahnung konkreten Anlass für 
die Befürchtung hat, dass der volljährige Familienangehörige den Internetanschluss für 
Rechtsverletzungen missbraucht, hat er die zur Verhinderung von Rechtsverletzungen erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Meldepflicht bei Minijobs – Fristverlängerung für Arbeitgeber bis 
30.6.2014 
Bei den geringfügigen Beschäftigungen wurde bereits zum 1.1.2013 die Arbeitsentgeltgrenze auf 450 € 
angehoben und die bisherige Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung (Opt-in) in 
eine Rentenversicherungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit (Opt-out) umgewandelt. 
Bereits vor dem 1.1.2013 geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer, die weiterhin maximal 400 € verdienen, 
bleiben auch künftig rentenversicherungsfrei. Neue Beschäftigungsverhältnisse sowie Arbeitnehmer, deren 
monatliches Entgelt aufgrund der Neuregelung auf bis zu 450 € angehoben wurde, sind künftig 
rentenversicherungspflichtig. 
Um die Versicherungsfreiheit zu behalten, muss der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber schriftlich die 
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen. Der Arbeitgeber muss den Antrag innerhalb 
von sechs Wochen der Einzugsstelle vorlegen. 



 

 

Insbesondere in den „Aufstockungsfällen“ haben es Arbeitgeber häufig versäumt, die Befreiung der 
Einzugsstelle anzuzeigen. Ohne Meldung wird jedoch keine wirksame Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht erreicht. Die somit entstandenen Beiträge wurden nunmehr vielfach im 
Rahmen von Betriebsprüfungen nachgefordert. 
Die Minijob-Zentrale hat nun mitgeteilt, dass es bei Entgelterhöhungen bis 30.6.2014 ausreicht, dass dem 
Arbeitgeber im Monat der Entgelterhöhung ein Antrag des Arbeitnehmers auf Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht vorlag. Wurde die gewünschte Befreiung bislang nicht der Minijob-Zentrale 
gemeldet, braucht sie nicht nachgereicht zu werden. Der Minijob ist auch ohne Meldung an die 
Einzugsstelle von der Rentenversicherungspflicht befreit. 
Bei Entgelterhöhungen ab dem 1. Juli 2014 muss die Befreiung innerhalb von sechs Wochen gemeldet 
werden. 
Hinweis: Fehlt der Befreiungsantrag des Arbeitnehmers, besteht ab Entgelterhöhung bis zur Wirksamkeit 
der Befreiung Versicherungspflicht. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 


